
 

 

 Beschlussbuchauszug 

 
Gemeinderat der Gemeinde Hallbergmoos am 21.11.2023. 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. 
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 

 
 

 
3. Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Gestaltung der bestehenden Kreis-
verkehrsplätze "AG Kreisverkehre" 

 

 
 
Sachverhalt 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 26.07.2022 wurde im Rahmen der Anfragen von Bürger-
meister Josef Niedermair angeregt, eine Arbeitsgruppe zur Gestaltung der bestehenden Kreisver-
kehre einzurichten. 
 
Das Sachgebiet P2 hat hierzu bereits Kontakt zum Gartenbauverein aufgenommen und eine 
Pflanzliste ausgearbeitet, die alle drei Kreisverkehre individuell prägen sollen.  
 
 
Kreisverkehr OMV-Tankstelle: 
 
Am Kreisverkehr an der OMV Tankstelle (höhe Lilienthalstr./Ludwigstr./Lindberghstr.) sollen gestal-
terisch Akzente gesetzt werden, die zum einen die Ortseinfahrt über das Gewerbegebiet und die 
„Surf-Welle“ hervorheben sollen. Ein Gestaltungselement mit Beleuchtung oder Wasser könnte 
hier beispielswiese eine Option sein. Die Wirtschaftsförderung soll bei diesem Kreisverkehr mit ein-
bezogen werden. 
 
 
Kreisverkehr Neuwirt: 
 
Der Kreisverkehr an der FS12 (höhe Gasthof Neuwirt) soll gestalterisch die Ortseinfahrt Richtung 
Ortsmitte repräsentieren. Hierzu sollen neben pflegeleichten Pflanzungstrukturen evtl. zusätzliche 
Merkmale der Gemeinde dargestellt werden wie z.B. die Partnerschaft mit Predazzo. 
 
 
Kreisverkehr REWE: 
 
Der Kreisverkehr an der REWE-Filiale (höhe Haupstraße) soll neugestaltet werden. Hier sollen 
ebenfalls pflegeleichte Pflanzungen unterschiedliche Farb- und Formmerkmale vorweisen. 
 
 
Ziel ist es zusammen mit der Arbeitsgruppe Vorentwürfe auszuarbeiten, die nach abschließender 
Behandlung im Gremium im Jahr 2024 umgesetzt werden sollen. 
 
Die Gemeindeverwaltung empfiehlt Herr Günther Frombeck (Gartenbauverein) mit in die Arbeits-
gruppe einzubeziehen. 
 
 
GEP (Gemeindeentwicklungsprogramm) 
 
Kapitel 2: Vorgeschlagene Maßnahmen 
6. Freizeit, Sport und Erholung 
"Gemeindeeigene Flächen und Bauminseln sollten nach Möglichkeit als Blumenwiesen angelegt 
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werden, womöglich sollte eine Bepflanzung mit Stauden oder Sträuchern erfolgen" (S. 14, Z. 30-
33) 
 
 
Haushaltrechtliche Auswirkungen 
Die haushaltrechtlichen Auswirkungen können auf Grund des Planungsfortschrittes nicht konkret 
ermittelt werden. Sofern neben den Pflanzarbeiten noch zusätzliche Akzente wie z.B. Gestaltungs-
objekte für die „Welle“ und eine Tafel o.ä., die die Partnerschaft der Gemeinde symbolisieren, ge-
setzt werden sollen, können insgesamt investiv mit Kosten in Höhe von 50.000,-€ gerechnet wer-
den. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind bei der Haushaltsplanung für den Haushalt 2024 zu 
berücksichtigen. 
Die laufenden Kosten für den Unterhaltsaufwand können erst nach Konkretisierung der Planung 
ermittelt werden, belaufen sich aber schätzungsweise auf ca. 1.000,-€ pro Jahr. 
 
 
Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen müssen im nächsten Nachtragshaushalt bzw. im Haushalt 
2024 mit der Abteilung F abgestimmt werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr 2024 2025 2026 2027 2028 

Betrag (inves-
tiv) 

0 € 
- 50.000,- € 

0,- € 0,- € 0,- € 0,- € 

Betrag (lau-
fend) 

0,- € 0 € 
-1.000,- € 

0 € 
-1.000,- € 

0 € 
-1.000,- € 

0 € 
-1.000,- € 

 
 
Beschluss 
 

1. Eine Arbeitsgruppe „Kreisverkehre“ wird eingerichtet 
2. Herr Günther Frombeck (Gartenbauverein) wird mit in die Arbeitsgruppe aufgenommen 
3. Festlegung der Mitglieder 

- Michael Waller (Leitung der Arbeitsgruppe, Sachgebiet P2) 
- Sabina Brosch (Bündnis90/Die Grünen) 
- Thomas Henning (Freie Wähler) 
- Christiane Oldenburg-Balden (SPD) 
- Wolfgang Reiland (Einigkeit) 
- Rudolf Zeilhofer (CSU) 

 
Abstimmung:Ja 23  Nein 0   
 
 

 
Die Richtigkeit der Beschlussabschrift wird hiermit bestätigt. 
 
Gemeinde Hallbergmoos, 21.12.2023 
 
 
 
 
 
Isabel Hareiter (Siegel)  
   

 


